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Ihre Anfragen Nr. 223911 an die Regierung von Oberfranken über die 
Plattform „FragDenStaat"

███████████████

als  Planfeststellungsbehörde  begleiten  wir  das  Verfahren bis  zur  Bestands-
bzw. Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses. 

Die nachfolgende Detailplanung und die Grundstücksverhandlungen werden 
von der zuständigen Straßenbaubehörde durchgeführt. Die zuständigen Stra-
ßenbaubehörden für Staatsstraßen sind ganz grundsätzlich die örtlich zustän-
digen Staatlichen Bauämter, Art. 58 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BayStrWG. 

Für das Verfahren "Bau der Ortsumgehungen von Oberkotzau und Fattigau 
im Zuge der Staatsstraße 2177" ist das Staatliche Bauamt Bayreuth zustän-
dige Straßenbaubehörde. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. 

████
Oberregierungsrätin


